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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich der aktuelle Planungsstand zum Ausbau der Inklusion in Baden-Würt-
temberg derzeit darstellt;

2. ob es zutrifft, dass die Aufnahme der Inklusion in das Schulgesetz nun erst zum
Schuljahr 2014/2015 und nicht, wie bislang geplant, bereits zum Schuljahr
2013/2014 erfolgen soll;

3. wie ihr neuer Zeitplan zur Umsetzung des Ausbaus der Inklusion an den baden-
württembergischen Schulen aussieht;

4. welche weiterreichenden Erkenntnisse sie sich aus einer zeitlichen Verlänge-
rung des Erprobungsstatus erhofft bzw. welche zusätzlichen Informationen sie
hinsichtlich der Ressourcenverteilung erheben will;

5. ob in den bislang mit den Beteiligten, insbesondere mit den kommunalen Spit-
zenverbänden geführten Gesprächen ein Einvernehmen zum Ausbau der inklu-
siven Beschulung in Baden-Württemberg erzielt werden konnte (mit Angabe,
welche Ergebnisse diese Gespräche geliefert haben); 

6. weshalb sie die inklusive Beschulung an den Gemeinschaftsschulen umsetzt,
den Schülerinnen und Schülern mit Behinderung bislang aber kein adäquates
Beschulungsangebot an den anderen weiterführenden Schularten machen kann;

7. inwiefern sie plant, dass eine inklusive Beschulung zu einem exklusiven Ange-
bot der Gemeinschaftsschulen wird;

Antrag

der Fraktion der CDU

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Wie kommt der Ausbau der Inklusion voran?

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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8. welche Bedeutung sie der Bildungsplanreform 2015 mit Blick auf den weite-
ren Ausbau der inklusiven Beschulung beimisst;

9. ob sie zum kommenden Schuljahr 2013/2014 weitere Verbesserungen für eine
inklusive Beschulung an den Schulen in Baden-Württemberg vornehmen
wird;

10. wie sie den derzeitigen Umsetzungsstand der UN-Konvention für die Rechte
von Menschen mit Behinderung hinsichtlich der inklusiven Beschulung in
 Baden-Württemberg bewertet.

07. 05. 2013

Hauk, Dr. Stolz

und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Durch die Unterzeichnung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit
Behinderung hat sich die Bundesrepublik Deutschland dazu verpflichtet, die Teil-
habe von Menschen mit Behinderung zu fördern. Dazu gehört auch die Gewähr-
leistung einer Teilnahme an einem regulären Bildungs- und Schulsystem. Diese
Umsetzung darf von der grün-roten Landesregierung nicht weiter auf die lange
Bank geschoben werden. Es ist daher von besonderem Interesse zu erfahren, wes-
halb die Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg hinsichtlich einer
inklusiven Beschulung erst zum Schuljahr 2014/2015 in Kraft treten soll. Die
Landesregierung muss bei der Planung und Umsetzung der Inklusion in Baden-
Württemberg endlich tätig werden. Mit diesem Antrag soll die Situation und der
Planungsstand der Umsetzung der inklusiven Beschulung in Baden-Württemberg
abgefragt werden. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 29. Mai 2013 Nr. GI-6411.8/330 nimmt das Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Staatsministerium sowie
dem Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zu
dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie sich der aktuelle Planungsstand zum Ausbau der Inklusion in Baden-Würt-
temberg derzeit darstellt;

2. ob es zutrifft, dass die Aufnahme der Inklusion in das Schulgesetz nun erst zum
Schuljahr 2014/2015 und nicht, wie bislang geplant, bereits zum Schuljahr
2013/2014 erfolgen soll;

3. wie ihr neuer Zeitplan zur Umsetzung des Ausbaus der Inklusion an den baden-
württembergischen Schulen aussieht;

4. welche weiterreichenden Erkenntnisse sie sich aus einer zeitlichen Verlänge-
rung des Erprobungsstatus erhofft bzw. welche zusätzlichen Informationen sie
hinsichtlich der Ressourcenverteilung erheben will;

Eine Änderung des Schulgesetzes, mit dem Ziel, die Inklusion weiter zu forcie-
ren, soll nach derzeitigem Stand zum Schuljahr 2014/2015 in Kraft treten. Bis da-
hin können die Schulen des Landes auf der Grundlage der Schulversuchsbestim-
mungen inklusive Bildungsangebote weiter ausbauen. Dies gilt – soweit es sich
nicht um Gemeinschaftsschulen handelt mit gewissen Einschränkungen – auch
für Schulen, die außerhalb der bisherigen Schwerpunktregionen liegen. Die be-
gonnenen Gespräche mit verschiedenen Organisationen, die von der Umsetzung
der Inklusion betroffen sind, werden bis dahin fortgeführt, die hieraus gewonne-
nen Erkenntnisse berücksichtigt.

5. ob in den bislang mit den Beteiligten, insbesondere mit den kommunalen Spit-
zenverbänden geführten Gesprächen ein Einvernehmen zum Ausbau der inklu-
siven Beschulung in Baden-Württemberg erzielt werden konnte (mit Angabe,
welche Ergebnisse diese Gespräche geliefert haben); 

Es zeigt sich ein breiter Konsens der verschiedenen Beteiligten und der Landes -
regierung, dass inklusive Bildungsangebote durch die Verankerung einer Wahl-
möglichkeit der Eltern ausgebaut werden sollen. Das Wahlrecht soll sich konkret
auf den Besuch eines Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums
oder eines inklusiven Angebots an einer allgemeinen Schule beziehen. Von der
kommunalen Seite wurde betont, dass die Aufgabe des Ausbaus der Inklusion nur
im Zusammenwirken aller beteiligten Partner, insbesondere öffentlicher Träger,
zu realisieren ist.

6. weshalb sie die inklusive Beschulung an den Gemeinschaftsschulen umsetzt,
den Schülerinnen und Schülern mit Behinderung bislang aber kein adäquates
Beschulungsangebot an den anderen weiterführenden Schularten machen kann;

7. inwiefern sie plant, dass eine inklusive Beschulung zu einem exklusiven Ange-
bot der Gemeinschaftsschulen wird;

Handlungsleitend für die Einrichtung inklusiver Bildungsangebote ist zunächst
der Elternwunsch; daneben sind die Voraussetzungen der Schulen – etwa im Hin-
blick auf Barrierefreiheit – oder die Wohnortnähe zu berücksichtigende Aspekte.
Diese Grundhaltung hat im Übrigen zum Aufbau zahlreicher gruppenbezogener
inklusiver Bildungsangebote in allen Schularten geführt. Mit der geplanten Schul-
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gesetzänderung wird die zunächst nur für die Gemeinschaftsschulen im Grundsatz
getroffene gesetzliche Entscheidung für das Primat der inklusiven Beschulung
auch auf andere Schularten ausgedehnt. 

8. welche Bedeutung sie der Bildungsplanreform 2015 mit Blick auf den weiteren
Ausbau der inklusiven Beschulung beimisst;

Mit der Bildungsplanreform 2015 wird die Arbeit der Schulen im Bereich der in-
dividuellen Förderung weiter unterstützt. Damit wird eine wichtige Grundlage
auch zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot geschaffen. Die Bildungspläne der Sonderschu-
len, die in den letzten Jahren in Kraft getreten sind (an einem Bildungsplan für die
schulische Bildung von jungen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen
wird aktuell gearbeitet), orientieren sich an neueren Erkenntnissen der Neuro -
wissenschaften, der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit (ICF) sowie am Index für Inklusion. In den Bildungs -
bereichen wird gezielt der Frage nachgegangen, inwieweit schulische Bildung
 einen Beitrag zu einem höheren Maß an Aktivität und Teilhabe für den Einzelnen
leisten kann. Auf der Grundlage dieser Bildungspläne sowie der Bildungspläne,
die mit dem Jahr 2015 in Kraft treten, wird eine gute Arbeitsgrundlage gegeben
sein, um inklusive Bildungsangebote an den Schulen zu etablieren. 

9. ob sie zum kommenden Schuljahr 2013/2014 weitere Verbesserungen für eine
inklusive Beschulung an den Schulen in Baden-Württemberg vornehmen wird;

Das Thema der Individualisierung und Differenzierung hat einen hohen Stellen-
wert in der amtlichen Lehrerfortbildung und leistet ebenfalls einen wichtigen Bei-
trag zur Unterstützung des Anliegens. Außerdem wird an einer Reihe von ver-
schiedenen Handreichungen zum Thema gearbeitet, die den Beteiligten Hilfen zur
Verfügung stellen und zur Konzeptbildung beitragen. Im Übrigen wird auf die
Ausführungen zu Ziffer 1. verwiesen. 

10. wie sie den derzeitigen Umsetzungsstand der UN-Konvention für die Rechte
von Menschen mit Behinderung hinsichtlich der inklusiven Beschulung in
 Baden-Württemberg bewertet.

Die UN-Behindertenrechtskonvention schreibt keine konkreten Maßnahmen für
die Länder vor. Im Rahmen der Bundestreue sind die Länder aufgefordert, den
Ausbau inklusiver Bildungsangebote zu forcieren. Bezogen auf Kinder mit fest -
gestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot geht der Be-
such der allgemeinen Schule vor den Besuch einer sonderpädagogischen Einrich-
tung. Für diese Schüler soll es künftig eine Wahlmöglichkeit zwischen der allge-
meinen Schule und einer sonderpädagogischen Einrichtung geben. Aus heutiger
Sicht kann nicht gesagt werden, wie sich Eltern künftig entscheiden werden. Es
ist jedoch von einer Zunahme der inklusiven Beschulung auszugehen. Bezogen
auf die Umsetzungsaufgaben auf Verwaltungsseite sind in den letzten Jahren
enorme Entwicklungsarbeiten geleistet worden. Ebenso wurde in den vergange-
nen Jahren sehr stark an einem Bewusstsein und den entsprechenden Einstellun-
gen und Haltungen hinsichtlich der Inklusion gearbeitet.

Stoch

Minister für Kultus, Jugend und Sport



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


